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„Non est disputatio de substantia, sed usu et abusu rerum.“T1

 

Als Martin Luther diese Worte 1529 niederschrieb, formulierte er einen der Schlüsselsätze 

zum Verständnis seiner Bildauffassung. Anders als etwa Zwingli oder Calvin erachtet Luther 

Bilder für den Gläubigen als unbedenklich und zählt sie zu den Adiaphora, den Mitteldingen, 

die weder heilsnotwendig noch schädlich sind.2 Ist der Gegenstand des Bildes durch den 

Wortlaut der Schrift autorisiert, kann es in einer didaktischen Funktion als „Merckbild“3 die-

nen, damit der Gläubige das Wort der Bibel „stercker fasse und behalte“4. Das Bild selbst 

steht also nicht zur Diskussion, ausschlaggebend ist nur wie es gebraucht wird, weil die Bil-

der erst „boese seindt von wegen jres mißbraüchs“5. Der Fokus verlagert sich damit vom Bild 

auf den Betrachter, der dem Bild erst durch den richtigen Gebrauch seine Existenzberechti-

gung verleiht und somit als Konstituente des lutherischen Bildverständnisses anzusprechen 

ist. Dieses „brauchen, das on sund sey“6 ist nur dann gewährleistet, wenn das Bild als „zey-

chen“7 verstanden wird, d. h. die Funktion eines Indexes einnimmt, welcher über sich selbst 

hinaus auf die einzige heilsnotwendige Instanz, das Wort Gottes, verweist. Es versperrt sich 

der von Luther verurteilten Idolatrie, wenn der Betrachter ihm keinen kultischen Eigenwert 

zugesteht, sondern sich des Stellvertretercharakters für die heilige Schrift bewusst ist.8

Da es sich – wie noch zu beweisen sein wird – beim Weimarer Cranach-Altar9 um ein 

dezidiert lutherisches Bildwerk handelt, muss gerade hier das Bewusstsein um einen Betrach-

ter vor dem Bild die Prämisse für alle Überlegungen zu diesem Triptychon darstellen.10 Wie 

die überlieferte Predelleninschrift berichtet, wurde der Altar anlässlich des Todes des ernesti-

nischen Herrschers Johann Friedrich I., genannt der Großmütige, und seiner Gemahlin Sibylle 

von Cleve im Jahr 1554 von deren drei Söhnen gestiftet und 1555, zwei Jahre nach dem Tod 

Cranach d. Ä., unter der Leitung Cranach d. J. fertiggestellt (Abb. 1).11  

Es wird im Folgenden der Frage nachzugehen sein, wie sich das Verhältnis zwischen 

Bild und Betrachter strukturiert. Dabei lassen sich m. E. drei Ebenen ausmachen, die dem 

Betrachter zur Rezeption angeboten werden: eine theologische, eine politische und eine her-

meneutische. Als Zeitgenossen des Betrachters12 an prominenter Stelle im Bild kommen dabei 

den Darstellungen Cranachs d. Ä. und Luthers eine entscheidende Rolle zu, denn diese beiden 
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Figuren – so eine meiner Thesen – entfalten auf jeder der drei Rezeptionsebenen eine spezifi-

sche Funktion. Es wird nicht nur ein zentrales Ziel dieser Arbeit sein, nachzuweisen, welche 

Inhalte dem Betrachter beim Weimarer Cranach-Altar vermittelt werden (auf der theologi-

schen und politischen Ebene), sondern vor allem dass der Akt der Vermittlung selbst zum 

Gegenstand der Reflexion im Bild wird (auf der hermeneutischen Ebene) und damit die Mög-

lichkeiten des Bildes als „Medium“ hinterfragt werden. Richten wir die Aufmerksamkeit also 

in einem ersten Schritt auf den theologischen Gehalt des Weimarer Altars. 

 

Die theologische Rezeptionsebene 

Die Mitteltafel des Altars gehört den Gesetz und Gnade-Darstellungen13 an, die gemeinhin als 

Verbildlichung reformatorischer Theologie, gar als „knapper lutherischer Katechismus“14 

interpretiert werden.15 Die Forschung unterscheidet angesichts der Vielzahl von Versionen 

und Repliken dieser Bilder aus der Cranach-Werkstatt zwei Grundtypen, wobei die Aufbe-

wahrungsorte der frühsten Vertreter aus dem Jahr 1529, Gotha (Abb. 2) und Prag (Abb. 3)16, 

namensgebend waren.17 Der lutherisch-theologische Gehalt der Gesetz und Gnade-Bilder ist 

an vielfacher Stelle diskutiert worden18 und soll hier nur in aller Kürze anhand der Weimarer 

Mitteltafel (Abb. 4) nachvollzogen werden.19  

Da die Sünde für Luther untrennbar mit dem menschlichen Wesen verbunden ist20, 

bedarf der Gläubige des mosaischen Gesetzes um sich seiner Sündhaftigkeit bewusst zu wer-

den21. Er muss erkennen, dass er an den Geboten des strafenden alttestamentarischen Gottes 

in jedem Fall scheitert, an diesem Umstand verzweifeln und in Angst vor Tod und Teufel le-

ben (Mittelgrund). Diese Verzweiflung ist gleichsam Voraussetzung für die Errettung durch 

Christus und das Evangelium. Der Mensch (im Weimarer Bild Cranach) kann nichts anderes 

tun, als die „aliena iustitia christi“22 – erlangt durch die Überwindung von Tod und Teufel mit 

der Auferstehung – passiv und ohne eigene Werke anzunehmen (Vordergrund). Der Mensch 

ist somit „simul iustus et peccator“23: Gerechter in der Gnadenvermittlung Christi, Sünder in 

seiner menschlichen Existenz. Die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium als einen 

Modus der Anklage und Errettung24 ist laut Luther für jeden Gläubigen essentiell.25 Ebenso 

wie die Hirten nach Christi Geburt oder die Israeliten bei der Erhöhung der ehernen Schlan-

ge26 muss der Mensch auf das Wort Gottes vertrauen (Hintergrund).   

Während im Gothaer und Prager Bild der Baum als klare Grenze einer Gesetzes- und 

Gnadenseite die Mittelachse markiert, rückt beim Weimarer Retabel der Gekreuzigte selbst in 

den Mittelpunkt der Komposition. Der Altar stellt den Kreuzestod Christi als Kristallisations-

punkt der lutherischen Theologie heraus27; allein das Opfer Christi erlaubt es dem Menschen 

sich vor Gott am Jüngsten Tag zu rechtfertigen. Ein dichotomer Aufbau der Komposition 
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wird zugunsten einer Gliederung im Raum aufgegeben: Der Gesetzesaspekt verlagert sich 

auch visuell in den Hintergrund. Nach Luther handelt die gesamte Schrift, Altes wie Neues 

Testament, nur von Christus allein.28 Eine Kreuzigungsdarstellung auf dem Retabel des 

Hauptaltars greift darüber hinaus überkommene Sehgewohnheiten des Betrachters auf; diese 

alte Form wird jedoch mit neuen reformatorischen Inhalten gefüllt.29

 Augenfälliges Distinktionsmerkmal des Weimarer Altars gegenüber den älteren Gesetz 

und Gnade-Bildern sind die Darstellungen Luthers und Cranachs d. Ä., die zusammen mit 

Johannes dem Täufer die rechte Seite des Vordergrunds einnehmen. Die Frage, was deren 

Einfügung der theologischen Aussage der Gesetz und Gnade-Darstellungen hinzuzufügen hat, 

schlüsselt sich über die Figur des Täufers auf. Johannes verhieß wie die Propheten des Alten 

Testaments das Erscheinen des Messias, er aber war Zeitzeuge seiner Ankunft30: Johannes 

verkündete die Menschwerdung Christi und taufte Jesus im Jordan, was auf der Außenseite 

des linken Altarflügels zur Darstellung kommt (Abb. 5). Für Luther ist Johannes damit der 

Prophet, der die Mitte einnimmt „inter Christum et Mosen, inter gratiam et legem, inter no-

vum et vetus testamentum“31. Er ist für den Menschen, welcher zwischen Gesetz und Evange-

lium steht, das entscheidende Glied einer Kette der Prophetie, die mit Moses beginnt und 

letztlich zu Christus führt, denn Johannes ist derjenige, der „auff Christum zeygt und spricht 

,Sihe, das ist das lamb Gottes, das der wellt suende weg nympt‘.“32 In dieser Funktion, auf 

den Gekreuzigten und das Lamm weisend, dessen Siegesfahne die von Luther erwähnte For-

mel aus Joh. 1, 29 aufnimmt, erscheint Johannes auf der Weimarer Mitteltafel. Mit der Pro-

phetengruppe im Mittelgrund und der Anbetung der ehernen Schlange findet das Auge des 

Betrachters links neben und über dem Täufer weitere Zeigeakte, die mit Prophetie verbunden 

sind. Den entscheidenden aber führt Luther rechts des Täufers aus: Der Finger seiner Hand 

weist auf das aufgeschlagene Buch, dessen Text – eine Kompilation neutestamentarischer 

Zitate – für den Betrachter lesbar ist.33 Auf die gleiche Weise wie Moses im Mittelgrund auf 

das Gesetz weist, zeigt Luther im Vordergrund auf das Evangelium. Luther erscheint als der 

neue Prophet34, der die Kette der Propheten für den Betrachter vor dem Bild bis in dessen 

eigene Gegenwart verlängert.35 Der Finger Luthers zeigt dem Betrachter den Weg, sola scrip-

tura, der des Täufers das Ziel, Christus. Indem Luther in die Tradition der biblischen Prophe-

ten gestellt wird, erhebt die Mitteltafel des Weimarer Altars seine Theologie in den Rang der 

einzig richtigen, nur sie verheißt den wahren Weg zur Rechtfertigung.  

Bedienten sich frühere Formulierungen der Gesetz und Gnade-Thematik noch eines 

unindividualisierten Nackten um den Menschen darzustellen, nimmt diese Position im Wei-

marer Altar Lucas Cranach d. Ä. ein. Cranach fungiert als zeitgenössische Projektionsfläche 

für den Betrachter vor dem Bild. Für diesen ist er die Einlösung des Versprechens, das Luther 
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mit seiner Lehre gibt.36 Lucas Cranach d. Ä. als enger Vertrauter und Freund des Reforma-

tors37 ist über alle Zweifel erhaben der Lehre Luthers fernzustehen, weshalb er sich besonders 

eignet, als Prototyp des nicht theologisch gebildeten Anhänger Luthers zu dienen. Ebenso wie 

der Laie Cranach durch Christi Stellvertreterschaft ein Gerechter wird, kann dies jeder andere 

vor dem Bild erreichen, wenn er wie Cranach dem Theologen Luther folgt und durch die 

Schrift den Glauben an Christus findet. 

 

Die politische Rezeptionsebene 

Die durch Luther hervorgerufene Abspaltung von der Lehrmeinung der apostolischen Kirche 

offerierte eine Alternative und damit die Möglichkeit der Wahl für jeden Einzelnen. Damit 

war im Zeitalter der Reformation jede öffentliche theologische Stellungnahme zugleich eine 

politische, kam jede Äusserung doch einer Positionierung für oder wider eine bestimmte Par-

tei gleich. Dies ist der Grund, warum gerade bei der Auseinandersetzung mit „Reformations-

kunst“ Theologie niemals ohne ihren politischen Kontext betrachtet werden darf, erscheint 

dies doch bei einem so prominenten Denkmal im öffentlichen Raum, beauftragt von der er-

nestinischen Herrscherfamilie, besonders sinnfällig. Wie sich zeigen wird, spielen die beiden 

„Schlüsselfiguren“ Cranach und Luther auch vor dem politischen Hintergrund eine entschei-

dende Rolle für Rezeption und Funktion des Weimarer Altars. 

 Wie schon erwähnt, weist der überlieferte Text der zerstörten Predelleninschrift den 

Altar als Stiftung der Prinzen Johann Friedrich II., Johann Wilhelm und Johann Friedrich III. 

anlässlich des Todes ihrer „im flammenden Krieg standhaft dem Bekenntnis getreuen El-

tern“38 Johann Friedrich I. und Sibylle von Cleve aus. Die Tafel sei geweiht worden, damit sie 

„im Wandel der Jahre Denkmal sei von der Glaubenstreu’“39 des Fürstenpaars. Die Funktion 

der Stiftung als Bekenntnisbild wird damit eindeutig definiert. Mit dem Verweis auf den 

„flammenden Krieg“ – den Schmalkaldischen Krieg der Jahre 1546/47 – wird dem Betrachter 

die größte Prüfung dieser Glaubenstreue ins Gedächtnis gerufen. Nachdem Johann Friedrich 

und seine protestantischen Bundesgenossen am 24. April 1547 in der entscheidenden Schlacht 

bei Mühlberg den Truppen Karls V. unterlegen waren, verlor der sächsische Fürst die Kur-

würde und einen Großteil seines Territoriums an den Albertiner Moritz von Sachsen und 

musste die folgenden Jahre in kaiserlicher Haft verbringen.40 Nach anfänglichen Zögern kam 

Cranach d. Ä. 1550 dem ausdrücklichen Wunsch seines Landesherrn nach und folgte ihm in 

die Gefangenschaft. Im Frühjahr 1551 musste Karl V. der Freilassung Johann Friedrichs zu-

stimmen, der daraufhin zusammen mit Cranach die Rückreise in die neue Residenzstadt 

Weimar antreten konnte. Wie zum Beweis der durch Standhaftigkeit überwundenen Haft zeigt 

das Porträt Johann Friedrichs auf dem Weimarer Retabel die Narbe an dessen linker Wange, 
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welche sich der Ernestiner bei der Festnahme durch die Truppen des Kaisers zugezogen hatte 

(Abb. 6).41

 Dieser ernestinischen Glaubenstreue verleiht der Weimarer Altar durch seine gesamte 

Konzeption Ausdruck. Es ist nicht nur das Fürstenpaar, dessen Bekenntnis zur Theologie Lu-

thers – mit dem Altarblatt buchstäblich in den Mittelpunkt gerückt – demonstrativ zur Schau 

gestellt wird, sondern auch das der Söhne, nehmen diese doch gleichberechtigt den Bildraum 

des rechten Flügels ein. Eine Betonung der elterlichen Verdienste tritt dem Betrachter somit 

auch als Qualität ihrer Söhne entgegen. Diese stellen sich in eine genealogische Tradition, die 

ihre ebenso edle Gesinnung dokumentiert und ihren Machtanspruch legitimiert. 

 Eine Bewertung des Weimarer Altars als explizite religionspolitische Stellungnahme 

gegenüber Kaiser und Altgläubigen wäre jedoch zu kurz gegriffen, vielmehr erscheint die 

Abgrenzung der Ernestiner gegenüber den konkurrierenden Albertinern der entscheidende 

Faktor. 42 Die Tatsache, dass Wittenberg 1547 an Moritz von Sachsen gefallen war, forderte 

den Wittenberger Gelehrten, an ihrer Spitze Melanchthon, der nach dem Tode Luthers 1546 

die theologische Führerschaft übernommen hatte, eine Positionsbestimmung der Wittenberger 

Universität gegenüber ihrem neuen Landesherrn ab. Johann Friedrich, der auch aus der Ge-

fangenschaft die Geschicke seines Landes beeinflusste, wollte Melanchthon für eine neu zu-

gründende Universität im ernestinischen Jena gewinnen. Dieser sprach sich in Verhandlungen 

mit ernestinischen Räten im Juli 1547 jedoch ausdrücklich für den Erhalt der Wittenberger 

Universität aus und sah sich durch die Zusicherung Moritz’ auf dem Leipziger Landtag bestä-

tigt, Recht und Lehre zu schützen, den alten Glauben abzulehnen und die Professoren ausrei-

chend zu versorgen.43 Mit der Ablehnung Melanchthons verhärteten sich die Fronten und die 

anfangs zögerliche Haltung des Herzogs schlug um: Er veranlasste im März 1548 die Grün-

dung der Hohen Schule in Jena44, deren theologisches Profil sich ganz bewusst gegen das der 

Wittenberger Universität abgrenzte. Die Ernestiner, die sich auf Friedrich den Weisen als ers-

ten „Schutzherren“ Luthers berufen konnten, nahmen für sich in Anspruch, als einzige im 

Namen des „wahren“ Luthertums zu handeln. Die Gründung einer Hohen Schule oder Uni-

versität, die die reine lutherische Theologie lehrt und entsprechend Priester und Theologen für 

die herzöglichen Kirchen ausbildet, war das probate Mittel dieses Selbstverständnis nach  

außen zu demonstrieren und zu festigen. Diese innerreformatorische Abgrenzung erwuchs 

also nicht zuletzt aus der dauerhaften politischen Konfrontation mit Kurfürst Moritz und sei-

nen Nachfolgern und dem daraus entstandenen Bedürfnis nach staatlicher Konsolidierung 

nach der Niederlage von 1547.45 Luthertum, in seiner orthodoxen Form, wird zum Distinkti-

onsmerkmal gegenüber dem albertinischen Konkurrenten und dient zur Legitimation des ei-

genen Machtanspruchs. 
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 Vor diesem Hintergrund erscheint ein monumentales Bildwerk wie der Cranach-Altar 

in Weimar, der neuen Residenzstadt der Ernestiner, als ein Denkmal des „wahren“ lutheri-

schen Glaubens gegenüber der Position der „Philippisten“ im Wittenberg der Albertiner. Dies 

wird umso plausibler, hält man sich vor Augen, dass den zweiten Teil der Predelleninschrift 

Johann Stigel verfasste und dieser wiederum der erste Rektor der Universität von Jena war.46 

Mit der Darstellung Luthers auf der Mitteltafel betont das Bildprogramm die persönliche Be-

ziehung der Fürstenfamilie zu dem Reformator und verweist damit auf deren Primatsanspruch 

als Vertreter der reinen lutherischen Lehre. Gleichzeitig mutet er als personeller Beleg einer 

politischen Kontinuität an, zu deren Fortführung sich die Söhne durch ihre Bildnisse auf dem 

rechten Flügel bekennen. 

 Zur Klärung der Frage, welche Rolle die Figur Cranachs d. Ä. für die politische Re-

zeptionsebene spielt, bedarf es einer Untersuchung des Verhältnis Cranachs zu Johann Fried-

rich dem Großmütigen. Cranach war seit 1505 im Dienste der ernestinischen Fürsten und 

stand bei Johann Friedrich in hohem Ansehen, was allein schon durch den Wunsch des Her-

zogs belegt wird, Cranach möge ihm in die Gefangenschaft folgen. Worin die Sympathien 

Johann Friedrichs für Cranach genau bestanden, legt der Bericht des Hauslehrers Cranachs d. 

J., Matthias Gunderam, aus dem Jahr 1556 nahe: 
 
„Als auch dieser [Johann der Beständige, Vater Johann Friedrichs] starb, überhäufte 
ihn [Cranach] der Kurfürst Johann Friedrich mit dem größten Wohlwollen. Da Lu-
cas besondere Kenntnis von früheren Angelegenheiten und Begebenheiten hatte und 
Interessantes von dem Oheim und Vater dieses Fürsten zu erzählen wußte, so wurde 
er von dem Kurfürsten Johann Friedrich unter die von ihm besonders geschätzten 
Männer gezählt.“47

 

Für Johann Friedrich schien der 31 Jahre ältere Cranach eine direkte Verbindung zu seinen 

eigenen Vorfahren zu sein. Der getreue „Diener vnnd Mahler“48 erscheint als personelle Kon-

stante in der wechselvollen Geschichte der ernestinischen Herrscher seit dem Beginn des 16. 

Jahrhunderts, möglicherweise sogar wie ein Bote aus besseren Zeiten der kurfürstlichen Wür-

de, derer Johann Friedrich und seine Söhne entbehren mussten. 

 Anlässlich des Todes ihrer Eltern und damit des Beginns der Regentschaft der Söhne, 

bekräftigen diese mit dem Weimarer Altar ihren exklusiven Anspruch auf die Wahrung der 

reinen lutherischen Lehre. Dazu verweisen sie auf die Glaubenstreue ihrer Eltern und machen 

sich diese selbst zum Vorbild und Programm. Cranach kommt dabei die Rolle des jahrzehnte-

lang treu ergebenen Anhängers von Bekenntnis und Politik der Ernestiner zu. So scheint es, 

als ob nicht nur der Glaube Cranachs an die Lehre Luthers ihm die Gnade der Rechtfertigung 

durch den Blutstrahl erbringt, sondern auch die Treue zu den Ernestinern, die für sich bean-

spruchen diese Lehre rein zu vertreten. Die Einfügung Cranachs auf der Mitteltafel als treuer 
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Gläubiger und Untertan muss den stiftenden Söhnen des Herzogs, nicht zuletzt auch wegen 

der persönlichen Sympathie ihres Vaters zu dem Maler, im höchsten Maße sinnfällig erschie-

nen sein.49 Angesprochen durch Cranachs Blick aus dem Bild fungiert der Maler für den Bet-

rachter wiederum als Projektionsfläche und damit mustergültiges Vorbild, dem zu folgen ihm 

– ganz im Sinne der neuen Herzöge – nahegelegt wird.50

 Seit der Publikation Oskar Thulins aus dem Jahre 1955 steht in der Forschung nicht zu 

Unrecht die Frage im Raum, warum der 1553 verstorbene Cranach an so prominenter Stelle 

auftritt und nicht das Fürstenpaar, dem das Bild als Epitaph zum Gedächtnis gewidmet ist.51 

Grundlage für eine mögliche Antwort ist m. E. die Bestimmung der Art dieses Gedenkens. 

Man muss sich angesichts der bisher gewonnen Erkenntnisse vor Augen halten, dass Cranach 

– und auch Luther – sich weniger um ihrer selbst Willen auf der Mitteltafel befinden, sondern 

in einer theologischen und politischen Funktion. Zweifellos wird ihrer mit dem Altarblatt ge-

dacht, das Gedenken gilt aber nicht vorrangig ihnen selbst, sondern wird vielmehr instrumen-

talisiert; Memoria steht im Dienste der Ansprüche der Stifter und kann deshalb als stellvertre-

tendes Gedächtnis bezeichnet werden. Auch die Ehrung der Frömmigkeit der Eltern verfolgt 

letztendlich dieses Ziel. Somit werden auf der politischen Rezeptionsebene des Weimarer 

Altars alle Qualitäten und Eigenschaften anderer auf die Machtlegitimation der Stifter bezo-

gen. 

  Doch trotz alledem bleibt der Weimarer Altar ein Epitaph für Johann Friedrich und 

Sibylle52, weshalb es auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen mag, dass das fromme 

Gedenken an die Verstorbenen durch diese Konzeption von Memoria überlagert sein soll. 

Warum der Memorialgedanke beim Retabel buchstäblich an die Seite rücken kann, erklärt 

sich  aus der Aufstellungssituation des Altars im Chor der Stadtkirche, denn nur wenige Meter 

vor dem Retabel liegt das Grabmal des Fürstenpaars (Abb. 7). Schon in Bertuchs Rezension 

zu einer der ersten Publikationen über den Altar aus dem Jahr 1813 wurde dieser Umstand als 

„merkwuerdig“53 empfunden, erfüllt doch meist ein Epitaph den Zweck eines Stellvertreters 

für das Grab54. Entgegen dem Retabel ist es ausschließlich dem frommen Gedenken an die 

Verstorbenen gewidmet, was schon der schlichte Wortlaut der beiden Inschriftenbänder des 

Grabmals zeigt. Dieser nennt jeweils Sterbedatum, Namen und Titel und betont, dass die Ver-

storbenen „in Christo seliglich entschlaffen“55 seien. Mit dem Programm des Altars wird der 

verstorbenen Eltern gedacht, aber erst die Präsenz des Grabmals bzw. dessen Gestaltung er-

laubt es, dieses Gedächtnis nicht vorrangig betonen zu müssen, sondern einem stellvertreten-

den Gedächtnis den Vorrang geben zu können.  

Wirft man einen genaueren Blick auf die Gestaltung, erscheint dies umso einleuchten-

der. Die Gräber sind jeweils mit Bronzeplatten abgedeckt, die die Familienwappen (Abb. 8, 9) 
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und die erwähnten Inschriften zeigen. Die Platten ruhen auf einem Steinsockel, der ursprüng-

lich als Basis für ein schmiedeeisernes Gitter diente und plastisch gearbeitete Wappen trägt 

(Abb. 10, 11). Das Gitter scheint ebenfalls farbig gefasst gewesen zu sein, denn laut einem 

Rechnungsvermerk des Jahres 1554/55 erhielt der für den Gesamtentwurf verantwortliche 

Hofmaler Peter Roddelstedt 28 Gulden „von dißem gegitter zu mahlen“56. Eine Seite dieser 

Gittereinfassung ist heute an der Westwand des Kirchenraums aufgestellt und trägt die Initia-

len des Künstlers Hans Lampe, das Jahr der Fertigstellung 1555 und die Kurzform des er-

nestinischen Mottos57. Das Motto „V[erbum] D[omini] M[anet] I[n] Æ[ternum] erscheint hier 

ebenso wie über den Köpfen von Johann Friedrich und Sibylle auf dem linken Flügel des Al-

tars.58 Dort finden auch die großen Familienwappen der Grabplatten ihre Entsprechung in den 

Wappendarstellungen vor dem Betpult der Verstorbenen. Die farbig gefassten Wappen am 

Steinsockel des Grabmals kehren im Gesprenge des Altars wieder. Tritt der Betrachter näher 

an das Grabmal heran, erkennt er das Gesprenge (Abb. 12) als dekorative Auflösung des 

Wappens der Grabplatte Johann Friedrichs. Nicht nur alle zwölf Einzelwappen und Helmzier-

den werden aufgenommen, sondern auch das dekorative Rankenwerk, das das Bronzewappen 

umgibt und in das beim Gesprenge die Wappen eingeflochten sind.59 Da Grabmal und Altar 

innerhalb des Chores in der selben Blickachse liegen60 und der Betrachter – entgegen der heu-

tigen Situation – 1555 nur diese beiden Denkmäler im Chor vorfand61, muss er sie auch als 

einander zugehörig wahrgenommen haben. Beide bilden eine Einheit, deren Bestandteile mo-

tivisch Bezug aufeinander nehmen62 und sich im Sinne der oben beschriebenen Gedächtnis-

konzeption funktional ergänzen. 63

 

Die hermeneutische Rezeptionsebene  

Bedient sich ein Bildprogramm bewusst bestimmter Strategien um die richtige Lesart bzw. 

das richtige Verständnis beim Betrachter zu gewährleisten, so ist es als hermeneutisch zu be-

zeichnen, will man den Begriff der Hermeneutik allgemein im Sinne Gadamers als „die Kunst 

[…] des Verkündens, Dolmetschens, Erklärens und Auslegens“64 und somit als Methodik des 

Vermittelns auffassen. Wie die bisherige Untersuchung gezeigt hat, bedeutet richtig im Falle 

des Weimarer Altars lutherisch, also im Sinne des eingangs beschriebenen Verhältnisses von 

Bild und Betrachter. Mustergültig dokumentiert sieht Luther diese Beziehung zwischen Bet-

rachter und Bild in einer Episode des Alten Testaments, die im Hintergrund des Altarblattes 

zur Darstellung kommt: der Erhöhung der ehernen Schlange.65 Das Buch Numeri berichtet, 

dass diese plastische Darstellung, die Moses auf Gottes Weisung hin zum Schutz vor giftigen 

Schlangen für die Israeliten hat errichten lassen, jeden der seinen Blick an sie heftet vor dem 

Tod bewahrt. Die Rettung erfuhren die Israeliten aber durch das Wort Gottes, denn „dis wort 
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klebt an der Schlange, und ynn krafft des worts halff die schlange.“66 Der Blick auf das Bild-

werk ist äußerer Vollzug der inneren passiven Anerkennung von Gottes Wort, „kein werck, 

das sie gebusset, gebet odder gereuchert hetten“ rettet die Israeliten, sondern nur der Blick, 

der eigentlich „doch ein geringe ding war“67. Die Darstellung dieser Szene fungiert wie ein 

Leitfaden für den lutherischen Umgang mit dem Medium „Bild“, der an den Betrachter vor 

dem Altar gerichtet ist um sicherzustellen, dass dieser das Bild richtig verwendet. Das Bild 

liefert folglich seine eigene Gebrauchsanweisung. Das interne, gemäldeimmanente Bild-

Betrachter-Verhältnis (eherne Schlange - Israeliten) dient dazu, das externe Bild-Betrachter-

Verhältnis (Weimarer Altar - Besucher der Stadtkirche) zu reglementieren. Ebenso wie die 

Israeliten kann sich der Betrachter vor dem Altar vom Akt des Schauens Heil erhoffen. Sein 

Blick soll sich an den gekreuzigten Christus wenden.68 Er wird durch die Komposition der 

Mitteltafel dem Gläubigen unmissverständlich als Ziel seines Blicks angeboten, „denn Chris-

tum am Creutz ansehen, ist an yhn glewben, davon ist die sunde vertilgt, das sie uns kein leid 

thun kann, odder wenn sie schon leydt thut, sol sie nichts schaden. So ligt es allein am anse-

hen, und an keinem werck.“69

 Dass dem Betrachter die Zeichenhaftigkeit des Mediums „Bild“ bewusst gemacht 

werden soll, legen allein schon die zahlreichen Zeigegesten auf der Mitteltafel nahe. Immer 

wieder verweist eine Person im Bild von sich weg auf Christus oder die Heilige Schrift, eben-

so wie es nach Luthers Auffassung das Medium allgemein tun soll. Die größte, von Luther 

eindeutig hervorgehobene Bedeutung kommt dabei dem Zeigeakt des Täufers zu.70 Luthers 

Wertschätzung für die Täufer-Figur entfaltet sich vor allem in deren Funktion: in seinem Amt 

als „tzeyger“71. Er ist als biblische Person „eyn mitler tzwischen Mosi und Christo“72, in sei-

nem Amt aber, steht er als Vermittler zwischen dem Gläubigen und dem Gekreuzigten und 

erhält damit eine hermeneutische Qualität zugesprochen, die ihn aus der historischen Veran-

kerung löst73. Diese Trennung von Historie und Hermeneutik macht es Luther möglich, Dar-

stellungen des weisenden Täufers unter dem Kreuz als „schoene, herrliche Gemelde“74 zu 

loben, obwohl sie inhaltlich dem Wortlaut der Bibel widersprechen. Der „mediator“75 Johan-

nes zeigt dem Gläubigen, was dieser betrachten und glauben soll. Der Täufer tut somit das, 

was durch das lutherische Bildverständnis auch vom Medium, das ihn abbildet, erwartet wird: 

Er ist ein Vermittler, ein Zeichen, das über sich selbst hinausweist. Vermittlung zeigt sich 

somit im Bild und durch das Bild. Der Einsatz von Motiven wie die eherne Schlange oder 

Johannes d. T. zeigt im Bild ein Bewusstsein um die eigene Medialität.76 Die „Bildhaftigkeit“ 

wird beim Weimarer Altar genutzt, um sich selbst als indexikalisches Artefakt auszuweisen 

und sich damit eines Bildgebrauchs im lutherischen Sinne zu versichern. 
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 An dieser Stelle gilt es einen erneuten Blick auf die Darstellungen Cranachs und Lu-

thers auf dem Weimarer Altarblatt zu werfen. Luther demonstriert durch seinen Fingerzeig die 

Bibel als die einzige heilsnotwendige Instanz, jedoch weist er sich auch selbst als den Über-

setzer der Heiligen Schrift ins Deutsche aus.77 Er bietet im Weimarer Altar dem Betrachter die 

Bibel in der Form zum Lesen an, wie er sie aus seiner eigenen Realität heraus kennt: gebun-

den und in deutscher Sprache. Wie beim Täufer wird auch bei Luther der Vermittlungsakt – 

denn als solchen kann man die Bibelübersetzung unzweifelhaft bezeichnen – hervorgehoben. 

Erst durch dessen Vermittlungsarbeit ist es dem Laien möglich, seine Rechtfertigung sola 

scriptura zu finden. Auf der hermeneutischen Rezeptionsebene tritt Luther dem Betrachter 

ebenfalls in der Funktion des Mediators, als zeitgenössischer Vertreter der Vermittlung des 

Glaubens durch das Wort, entgegen. 

 Hier schlüsselt sich die maßgebliche Bedeutung der Einfügung Cranachs auf, denn 

auch er kann als ein Vermittler von Glaubensinhalten gelesen werden. Sein Medium ist das 

Bild, ebenso wie es für Luther neben ihm das Wort ist. Der Blick des Künstlers aus dem Bild 

fungiert wie der Finger Luthers als Ausweis der Urheberschaft.78 Der Weimarer Altar stellt 

somit Luther und Cranach als zwei Mediatoren des Glaubens gleichberechtigt nebeneinander, 

beide verweisen jeweils auf ihr ureigenstes Medium. Für „Wort“ und „Bild“ – anhand ihrer 

bekanntesten Vertreter einander beigeordnet – wird damit auch eine Gleichwertigkeit in der 

Vermittlung des Glaubens konstatiert. Gegenüber dem Wort als vermittelnde Instanz betont 

das Bild – nicht zu Unrecht wie die bisherige Untersuchung gezeigt hat – seine eigene Quali-

tät als hermeneutisches Mittel bei der Verkündigung der Bibel. Allerdings wird hier ein 

Schritt vollzogen, der über die bloße Betonung der eigenen Ikonizität zur Versicherung eines 

richtigen Bildgebrauchs hinausgeht. Der Mediator Cranachs verweist darauf, was sein Medi-

um fähig ist zu leisten. Das Bild tritt damit in einen medialen Diskurs mit dem Wort in Form 

von Predigten und theologischen Schriften; einen Diskurs um die eigene Bedeutung als Ver-

mittler und damit als „Medium“ im wörtlichen Sinne. Somit kann der Weimarer Altar nicht 

nur als Meta-Bild, als Bild über das Bild verstanden werden, sondern sogar als ein Bild über 

die Rolle des Bildes im Kontext der Reformation. Der Weimarer Altar reflektiert seine eigene 

Bedeutung innerhalb der Mediation des Glaubens.79  

 

Fazit 

Durch das Bildprogramm des Weimarer Altars entfaltet sich somit ein komplexes Gefüge 

unterschiedlichster Ebenen der Rezeption, die sich gegenseitig überlagern und durchdringen, 

was u. a. an den Darstellungen Luthers und Cranachs d. Ä. auf der Mitteltafel abzulesen war. 

Diese beiden Figuren treten dem Betrachter in dreifacher Weise entgegen: als zeitgenössi-
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scher Prophet und Beweis der erfüllten Prophezeiung auf der theologischen Ebene, als Macht-

legitimation der Stifter und Vorbild des treuen Untertans auf der politischen Ebene sowie als 

Repräsentanten von „Wort“ und „Bild“ als gleichgestellte Vermittler reformatorischer Inhalte 

auf der hermeneutischen Ebene. Diese enge Verzahnung der Ebenen wird auch dann deutlich, 

wenn man sich vor Augen hält, dass etwa die politischen Ansprüche von Seiten der Stifter 

ohne das theologische Programm ihre Legitimation verlieren würden oder dass die „theologi-

sche Botschaft“ ohne die hermeneutische Rückbindung Gefahr laufen würde missverstanden 

zu werden. Wenn hier aus Gründen der Übersichtlichkeit also Theologie, Politik und Herme-

neutik getrennt voneinander beleuchtet wurden, soll dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

gerade deren wechselseitigen Beziehungen für das Verständnis eines Bildwerks wie dem 

Weimarer Altar von essentieller Bedeutung ist.   
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46 Vgl. SCHUCHARDT 1851 (wie Anm. 9), S. 215, Anm. 1; SCHULZE 2004 (wie Anm. 9), S. 115, 121.  
47 Zit. nach SCHUCHARDT 1851 (wie Anm. 9), S. 20. 
48 So bezeichnet Cranach ein Anstellungsdekret, das Johann Friedrich gleich nach der gemeinsamen Ankunft in 

Weimar hat ausstellen lassen und dem alten Maler Besoldung, Kleidung und Kost bei Hofe auf Lebenszeit si-

cherte. Auch in diesem Dokument steht die Nennung Cranachs ausdrücklich in Verbindung mit seinem Dienst 
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für die beiden verstorbenen Kurfürsten Friedrich und Johann, die Cranach in „Lieb vnnd gnade“ verbunden ge-

wesen seien. Zit. nach SCHUCHARDT 1851 (wie Anm. 9), S. 200. 
49 Woher letztendlich die Anregung der Einfügung Cranachs kam, kann nicht geklärt werden. 
50 Schon Schuchardt stellt fest, dass der Kurfürst Cranach „neben Luther als Hauptanhänger und Beförderer der 

evangelischen Lehre und als treustem Diener seines Hauses den ehrenvollen Platz bestimmte“ (SCHUCHARDT 

1851 (wie Anm. 9), S. 213). 
51 Thulin erklärte den Weimarer Altar im Untertitel des entsprechenden Kapitels kurzerhand zu „Cranachs Epi-

taph“ (THULIN 1955 (wie Anm. 9), S. 54).  
52 Somit kann der Weimarer Altar in Bezug auf Cranach und Luther als Gedächtnisbild angesprochen werden, in 

Bezug auf das Fürstenpaar - und nur für diese - aber als Epitaph. Seit Thulin ist in der Forschungsliteratur eine 

undifferenzierte Verwendung des Begriffs „Epitaph“ zu beklagen, die implizit aus der Tatsache, dass jedes Epi-

taph ein Bild zum Gedächtnis darstellt, den falschen Umkehrschluss zieht, dass auch jedes Gedächtnisbild ein 

Epitaph ist.   
53 C. BERTUCH: [Rezension von] Heinrich Meyer: Ueber die Altar-Gemälde von Lucas Cranach in der Stadt-

Kirche zu Weimar, in: Journal für Luxus, Mode und Gegenstände der Kunst 28, 1813, S. 610-615, hier S. 614. 
54 Vgl. PAUL SCHOENEN: Epitaph, in: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Bd. 5, Stuttgart 1967, Kol. 

873, 878. 
55 Zit. nach EVA SCHMIDT: Die Inschriften, in: dies. (Hg.): Die Stadtkirche zu St. Peter und Paul in Weimar, 

Berlin  1955, S. 118. 
56 Zit. nach WILHELM JUNIUS: Grabdenkmäler sächsischer Fürsten des Reformationszeitalters, in: Thüringisch-

sächsische Zeitschrift für Geschichte und Kunst 15, 1926, Heft 1, S. 97-110, hier S. 106. 
57 Vgl. ebd., S. 103. 
58 Das Motto auf dem Seitenflügel bestärkt die fürstliche Treue des Glaubens an das Wort Gottes und damit den 

Bekenntnischarakter ebenso wie eine ernestinische Herrschaftkontinuität, da es seit der Zeit Friedrich des Wei-

sen nachweisbar ist. Darüber hinaus spielte das Motto auch im Krieg von 1546/47 eine wichtige Rolle; es wurde 

von den Mitgliedern des Schmalkaldischen Bundes auf Kleidung, Flaggen und Waffen mitgeführt. Vgl. F.J. 

STOPP: Verbum Domini Manet In Æternum. The Dissemination of a Reformation Slogan, 1522-1594, in: Sieg-

bert Prawer (Hg.): Essays in German Language, Culture and Society, London 1969, S. 123-135. 
59 Beim Gesprenge treten die Genien und Pferde, weitere Helmzierden sowie ein zusätzliches rot gefärbtes Wap-

penfeld ohne Inhalt hinzu.   
60 Es gilt außerdem zu beachten, dass das Grabmal, entgegen dem heutigen Zustand, deutlicher ins Auge gefallen 

sein muss, da es mit der Gittereinfassung eine stärkere vertikale Entfaltung besaß und für diese darüber hinaus – 

wie erwähnt – eine farbige Gestaltung anzunehmen ist.  
61 Erst durch die territorialen Verluste nach 1547 und mit dem Grabmal Johann Friedrichs und Sibylles wurde 

die Weimarer Stadtkirche die Grablege der Ernestiner.   
62 Mit Peter Roddelstedt war außerdem ein ehemaliges Mitglied der Cranach-Werkstatt für den Entwurf des 

Grabmals verantwortlich, was als weiterer Beleg für die enge Verbindung der beiden Werke gewertet werden 

kann. Darüber hinaus wird auch eine Beteiligung von Roddelstedt an der Fertigstellung des Altars in der For-

schung vielfach nicht ausgeschlossen. Vgl. EVA SCHMIDT: Die Stadtkirche St. Peter und Paul zu Weimar (Das 

christliche Denkmal, Heft 86), Berlin 1973, S. 20; HERBERT HINTZENSTERN: Lucas Cranach der Ältere. Altarbil-

der aus der Reformationszeit, 2. Aufl. Berlin 1975, S. 106; SCHULZE 2004 (wie Anm. 9), S. 106. 
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63 Die Forschungsliteratur ließ bisher den Einbezug des Grabmals in die Diskussion vermissen. 
64 HANS-GEORG GADAMER: Hermeneutik, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Joachim Ritter, 

Bd. 3, Darmstadt 1974, Kol. 1061-1073, hier Kol. 1061. 
65 Vgl. EHRESMANN 1966/67 (wie Anm. 26), S. 33. 
66 WA 20, S. 430, Z. 26-27. 
67 Ebd., S. 439, Z. 21-22. 
68 Vgl. DIETER KOEPPLIN: Kommet her zu mir alle. Das tröstliche Bild des Gekreuzigten nach dem Verständnis 

Luthers, in: Kurt Löcher (Hg.): Martin Luther und die Reformation in Deutschland. Vorträge zur Ausstellung im 

Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, Nürnberg 1983, S. 153-190.  
69 WA 20, S. 431, Z. 21-24. 
70 WEIMER 1999 (wie Anm. 2), S. 115-121 liefert einen detaillierten Überblick über Verwendungsdichte und 

inhaltliche Ausrichtung des Motivs bei Luther inklusive der Nachweise in Luthers Werken. 
71 WA 10 I 2, S. 197, Z. 1. 
72 WA 10 III, S. 205, Z. 7. 
73 Vgl. WEIMER 1999 (wie Anm. 2), S. 121. 
74 WA 46, S. 683, Z. 35. 
75 WA 7, S. 510, Z. 26. 
76 Damit bestätigt sich, was in der Cranach-Forschung schon auf dem Gebiet der mythologischen Darstellungen 

überzeugend nachwiesen wurde und was Koepplin in Anlehnung an Marshall McLuhan wie folgt zusammen-

fasst: „Das Medium […] ,is part of the message‘“ (DIETER KOEPPLIN: Ein Cranach-Prinzip, in: Lucas Cranach. 

Glaube, Mythologie und Moderne (Hamburg, Bucerius Kunst Forum, 6. April - 13. Juli 2003), Hamburg 2003, 

S. 144-165, hier S. 160). Vgl. außerdem JÖRG ROBERT: Die Wahrheit hinter dem Schleier. Lucas Cranachs heid-

nische Götter und die humanistische Mythenallegorese, in: ebd., S. 102-115; HANNE KOLIND POULSEN: Fläche, 

Blick und Erinnerung. Cranachs „Venus und Cupido als Honigdieb“ im Licht der Bildtheologie Luthers, in: ebd., 

S. 130-143; ANNE-MARIE BONNET: Der Akt im Werk Lucas Cranachs. Bedeutung und Spezifität der „nacketen 

Bilder“ innerhalb der deutschen Renaissance-Malerei, in: Kat. Ausst. Kronach 1994 (wie Anm. 11), S. 139-149, 

hier S. 142; CRANACH, hg. von Hanne Kolind Poulsen (Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, 26. April - 8. 

Sept. 2002), Kopenhagen 2002; GABRIELE WIMBÖCK: Die Autorität des Bildes – Perspektiven für eine Ge-

schichte vom Bild in der Frühen Neuzeit, in: Frank Büttner/ Gabriele Wimböck (Hg.): Das Bild als Autorität. 

Die normierende Kraft des Bildes, Münster 2004, S. 9-41, hier S. 16-17. 
77 Vgl. HANS BELTING: Das echte Bild. Bildfragen als Glaubensfragen, München 2005, S. 187. 
78 Dabei ist für die vorliegenden Untersuchung unerheblich, von wem der Impuls zur Einfügung Cranachs d. Ä. 

stammt. 
79 Somit ist KOERNER 2004 (wie Anm. 30), S. 14 hinsichtlich des Weimarer Altars zuzustimmen, wenn er vom 

Bild in der „Reformationskunst“ folgende Aussage trifft: „Shaped less as a picture to be interpreted than as a 

picture to be interpreted than as the interpretation of a picture, the Reformation image mirrors the interpretative 

enterprise in which it here stands.“ 
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